
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Susanne Kurz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 16.09.2024

Sachstand Kunst am Bau

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) monierte in einem Bericht im Novem-
ber 2019 zu „Kunst am Bau“ umfassende „Vernachlässigungen“. Allein in den Jahren 
von 2010 bis 2016, so rechnete der ORH vor, habe man 6,2 Mio. Euro für die Neu-
beschaffung von Kunstwerken in Bayern aufgewendet. Ob allerdings „die Kunst am 
Bau ordnungsgemäß erhalten und in einem würdigen Umfeld präsentiert wird, ist 
weitestgehend dem Zufall überlassen“, heißt es im 60-seitigen Bericht. In seinem Fazit 
sprach der ORH von „mangelnder Wertschätzung“, die den Kunstwerken entgegen-
gebracht wird. Um die Missstände zu beheben, gab er eine Reihe von Empfehlungen. 
Die Grünen forderten daraufhin in einem Antrag (Drs. 18/5749) die Staatsregierung 
auf, sie „zeitnah umzusetzen“. Die Staatsregierung gelobte im Bericht zum Antrag 
Besserung, u. a. kündigte sie die Erfassung bisher nicht inventarisierter Kunstwerke 
an und die Unterstützung beim Aufbau eines virtuellen Museums.

Seither ist allerdings wenig passiert. In der Diskussion im Ausschuss im Juni 2023 
und in den Berichten zu zwei Anträgen (Drs. 18/17682 und 18/17683) der Freien Wäh-
ler musste die Staatsregierung einräumen, dass sie weder um die Gesamtzahl der 
Kunstwerke weiß noch sich in der Lage sieht, die Daten der erfassten Objekte für eine 
Veröffentlichung aufzubereiten. Ähnlich beim Thema virtuelles Museum. Selbst für die 
Erstellung eines Konzepts reichen angeblich die Kapazitäten nicht. Bezeichnend, dass 
die „Bayerische Staatszeitung“ über die Bemühungen der Staatsregierung in der Aus-
schusssitzung titelte: „Erstaunliche Ahnungslosigkeit“. Dass es auch anders und besser 
geht, zeigt die Landeshauptstadt München mit dem Kunst-am-Bau-Programm QUIVID.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie viele Kunstwerke sind aktuell in der Fachdatenbank Hochbau 
(FDH) erfasst?   4

1.2 Wie viele Kunstwerke wurden in den letzten fünf Jahren (bitte auf-
geschlüsselt nach Jahren) nacherfasst und inventarisiert?   4

1.3 Wie viele der nacherfassten Kunstwerke wurden vor 2013 fertig-
gestellt?   4

2.1 Wie viele Stunden pro Woche stehen den zuständigen Stellen im 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB), den staat-
lichen Bauämtern und den jeweiligen Ressorts für die (Nach-)Erfassung 
und Inventarisierung der Kunst-am-Bau-Objekte zur Verfügung (bitte 
mit Angabe der wöchentlichen Arbeitszeit der Beschäftigten)?   4
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2.2 Wie viele Kunstwerke sind schätzungsweise bisher noch nicht erfasst 
und inventarisiert worden?   4

2.3 Wie viele der erfassten Objekte erfüllen die technischen und recht-
lichen Voraussetzungen für eine Veröffentlichung im Internet?   4

3.1 Warum werden die Kunstwerke, bei denen alle Voraussetzungen für 
eine Veröffentlichung bereits erfüllt sind, nicht umgehend online der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht?   5

3.2 Wären bereits existierende digitale Plattformen wie QUIVID, das Kunst-
am-Bau-Programm der Stadt München, auch für den Freistaat Bayern 
eine mögliche Lösung?   5

3.3 Gibt es Pläne, mit der Stadt München oder mit anderen Bundesländern 
mit existierenden digitalen Plattformen Gespräche über eine Über-
nahme solcher Modelle zu führen?   5

4.1 Liegt die mit 50.000 Euro geförderte Studie zur Konzeptentwicklung 
eines „Virtuellen Museums KUNST am BAU“ inzwischen vor?   5

4.2 Falls die Studie vorliegt, was sind die wesentlichen Ergebnisse?   5

4.3 Welche der in der Studie vorgeschlagenen Maßnahmen wurden be-
reits umgesetzt?   5

5.1 In welcher Form unterstützt das Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst die Planung und den Aufbau eines virtuellen Museums?   5

5.2 Wie viele Wettbewerbe zu „Kunst am Bau“ wurden in den letzten fünf 
Jahren durchgeführt (bitte nach Jahren und Projekten aufschlüsseln)?   5

6.2 Wie hoch waren die jährlichen Ausgaben für „Kunst am Bau“ in den 
letzten fünf Jahren (bitte nach Jahren und Projekten aufschlüsseln)?   5

6.3 Welche Summe wurde in diesem Zeitraum für Honorare an die be-
teiligten Künstlerinnen und Künstler ausgegeben?   6

5.3 Bei welchen dieser Verfahren wurden die Empfehlungen des ORH, 
des BBK und des Leitfadens „Kunst am Bau“ berücksichtigt?   7

6.1 Welche ausgewählten Projekte aus den letzten fünf Jahren fielen in 
den Bereich der nichtbildnerischen Kunst, wie z. B. prozesshafte oder 
performative Kunst?   7

7.1 Wie häufig finden in der Regel Begehungen der Liegenschaften statt, 
um den Zustand der Kunstwerke zu überprüfen?   7

7.2 In welchen Fällen wurden in den letzten fünf Jahren stillgelegte, be-
schädigte oder funktionsuntüchtige Kunstwerke wieder instandge-
setzt?   7

7.3 Welche der vom ORH im Bericht exemplarisch mit Foto gezeigten 
Kunstwerke wurden seitdem wieder instandgesetzt?   7
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8.1 Sind Fortbildungen zu „Kunst am Bau“ für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für Referendare der Staatlichen Bauämter ver-
pflichtend?   8

8.2 Wie häufig werden solche Fortbildungsveranstaltungen angeboten?   8

Hinweise des Landtagsamts   9
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Antwort  
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr  
vom 15.10.2024

1.1 Wie viele Kunstwerke sind aktuell in der Fachdatenbank Hochbau 
(FDH) erfasst?

Aktuell sind in 1 060 Datensätzen der Fachdatenbank Hochbau (FDH) auch Angaben 
zu Kunstwerken enthalten, teilweise zu mehreren Kunstwerken.

1.2 Wie viele Kunstwerke wurden in den letzten fünf Jahren (bitte auf-
geschlüsselt nach Jahren) nacherfasst und inventarisiert?

1.3 Wie viele der nacherfassten Kunstwerke wurden vor 2013 fertig-
gestellt?

Die Fragen 1.2 und 1.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Inventarisierung der Kunstwerke ist Aufgabe der für die Bauten und deren Unterhalt 
und Betrieb zuständigen Ressorts. Die FDH ist eine Unterstützung bei der baufach-
lichen Betreuung der staatlichen Liegenschaften und erfasst Kunst am Bau, soweit es 
zur baufachlichen Betreuung notwendig ist. Als Bestandsdatenbank spiegelt sie den 
Datenstand zum Zeitpunkt eines Abrufes der Daten wider. Eine Aussage, ob Daten-
sätze in einem bestimmten Zeitraum erfasst wurden, ist nicht möglich. In der FDH 
sind derzeit 937 Datensätze mit Angaben zu Kunstwerken mit einem Realisierungs-
zeitpunkt vor 2013 enthalten. Diese Datensätze enthalten teilweise Angaben zu meh-
reren Kunstwerken.

2.1 Wie viele Stunden pro Woche stehen den zuständigen Stellen im 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB), den staat-
lichen Bauämtern und den jeweiligen Ressorts für die (Nach-)Erfassung 
und Inventarisierung der Kunst-am-Bau-Objekte zur Verfügung (bitte 
mit Angabe der wöchentlichen Arbeitszeit der Beschäftigten)?

Die Erfassung wie die Nacherfassung der Kunstwerke wird im Rahmen der Ressour-
cen sukzessive und dezentral bei den beteiligten Behörden fortgeführt. Eine Ermittlung 
der dafür eingebrachten wöchentlichen Stunden ist nicht darstellbar.

2.2 Wie viele Kunstwerke sind schätzungsweise bisher noch nicht er-
fasst und inventarisiert worden?

Daten zu nichterfassten und nichtinventarisierten Kunstwerken liegen nicht vor.

2.3 Wie viele der erfassten Objekte erfüllen die technischen und recht-
lichen Voraussetzungen für eine Veröffentlichung im Internet?

Die bislang vorhandenen Datensätze dienen bestimmungsgemäß der Betreuung der 
Liegenschaften und sind daher grundsätzlich nicht für eine Veröffentlichung geeignet.
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3.1 Warum werden die Kunstwerke, bei denen alle Voraussetzungen für 
eine Veröffentlichung bereits erfüllt sind, nicht umgehend online der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht?

3.2 Wären bereits existierende digitale Plattformen wie QUIVID, das 
Kunst-am-Bau-Programm der Stadt München, auch für den Freistaat 
Bayern eine mögliche Lösung?

3.3 Gibt es Pläne, mit der Stadt München oder mit anderen Bundesländern 
mit existierenden digitalen Plattformen Gespräche über eine Über-
nahme solcher Modelle zu führen?

Die Fragen 3.1 bis 3.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Es sind keine Kunstwerke oder Plattformen bekannt, bei denen überprüft und fest-
gestellt wurde, dass alle Voraussetzungen für eine Veröffentlichung bereits erfüllt sind. 

4.1 Liegt die mit 50.000 Euro geförderte Studie zur Konzeptentwicklung 
eines „Virtuellen Museums KUNST am BAU“ inzwischen vor?

4.2 Falls die Studie vorliegt, was sind die wesentlichen Ergebnisse?

4.3 Welche der in der Studie vorgeschlagenen Maßnahmen wurden be-
reits umgesetzt?

Die Fragen 4.1 bis 4.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Zum Umgang mit Kunst am Bau soll in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) eine Studie erstellt werden. Diese liegt 
noch nicht vor.

5.1 In welcher Form unterstützt das Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst die Planung und den Aufbau eines virtuellen Museums?

Die Inhalte der in Zusammenarbeit mit dem BBK zu erstellenden Studie sind zunächst 
abzuwarten.

5.2 Wie viele Wettbewerbe zu „Kunst am Bau“ wurden in den letzten fünf 
Jahren durchgeführt (bitte nach Jahren und Projekten aufschlüsseln)?

6.2 Wie hoch waren die jährlichen Ausgaben für „Kunst am Bau“ in den 
letzten fünf Jahren (bitte nach Jahren und Projekten aufschlüsseln)?
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6.3 Welche Summe wurde in diesem Zeitraum für Honorare an die be-
teiligten Künstlerinnen und Künstler ausgegeben?

Die Fragen 5.2, 6.2 und 6.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Eine zentrale Erfassung aller Wettbewerbe zur Kunst am Bau sowie der Ausgaben 
für Kunst am Bau und der Honorare beteiligter Künstlerinnen und Künstler findet nicht 
statt. Exemplarisch können die folgenden Wettbewerbe zur Kunst am Bau in den Jah-
ren von 2019 bis 2024 genannt werden. Die angegebenen Summen stellen jeweils die 
Gesamtsumme für die Honorierung künstlerischer Leistungen sowie die Erstellung des 
Kunstwerkes dar (teilweise gerundet).

Jahr Objekt Kunstwettbewerb Budget rd.

2019 Flussmeisterstelle Deggendorf 130.000 Euro

2019 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Neubau Zentrum für natur-
wissenschaftliche Grundlagen Freising

180.000 Euro

2019 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm, 2. Bauabschnitt 110.000 Euro

2019 Landesfinanzschule Ansbach 200.000 Euro

2020 NAWAREUM Straubing 100.000 Euro

2020 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, Neubau Mensa 45.000 Euro

2020 Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Klinikum München, Neubau 
Innenstadtklinikum

127.000 Euro

2020 LMU Klinikum München, Umbau und Sanierung des Mutterhauses 97.000 Euro

2020 Justizvollzugsanstalt (JVA) München, Krankenabteilung 130.000 Euro

2020/2021 Bayerische Bereitschaftspolizei Nürnberg, Unterkunft 110.000 Euro

2020/2021 Klinikum rechts der Isar München, Neubau Operationszentrum (OPZ) 
Nord

140.000 Euro

2020/2021 Klinikum rechts der Isar München, Forschungsbau TranslaTUM 
(TUM = Technische Universität München)

160.000 Euro

2021 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach 63.000 Euro

2021 JVA Kaisheim, Neubau Versorgungszentrum und Sporthalle 120.000 Euro

2021 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Forschungsneubau 
des Erlangen Centre für Astroparticle Physiks (ECAP)

75.000 Euro

2021 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Neubau  
Verwaltung

130.000 Euro

2021 Klinikum der Universität Regensburg, Forschungsneubau D4 80.000 Euro

2021 Klinikum der Universität Regensburg, Ausweichgebäude B5 120.000 Euro

2021/2022 Finanzamt Donauwörth 114.000 Euro

2022 Universität Bayreuth, Forschungsgebäude Technologie Allianz Ober-
franken (TAO)

300.000 Euro

2022 Universität Augsburg, Lehrgebäude (LGB) der medizinischen Fakultät 182.000 Euro

2022 Universität Augsburg, Institut für theoretische Medizin (ITM) 280.000 Euro

2023 JVA Niederschönenfeld 140.000 Euro

2022 Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Würzburg 100.000 Euro

2023 LMU München, Institut für Chemische Epigenetik (ICEM) 140.000 Euro

2023/2024 Polizeiinspektion Eggenfelden 55.000 Euro

2024 Haus der Bayerischen Geschichte Regensburg 350.000 Euro

2024 Staatsarchiv Kitzingen, Neubau 366.000 Euro

2024 Hauptstaatsarchiv München, Neubau Speichermagazin 100.000 Euro
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Jahr Objekt Kunstwettbewerb Budget rd.
2024 Amtsgericht Kaufbeuren 110.000 Euro

2024 LMU München, Neubauten ICON/DIAG 200.000 Euro

2024 Technische Hochschule Ingolstadt k. A.

2024 Technische Hochschule Nürnberg, Informationszentrum  250.000 Euro

2024 Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Neubau 
zweier Hörsaalgebäude, FAU Südgelände

120.000 Euro

2024 Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Rudolf-Virchow-Zentrum  
und Institut für Molekulare Infektionsbiologie 

300.000 Euro

2024/2025 Grünes Zentrum Landshut 100.000 Euro

2024/2025 Polizeiinspektion Kaufbeuren 180.000 Euro

5.3 Bei welchen dieser Verfahren wurden die Empfehlungen des ORH, 
des BBK und des Leitfadens „Kunst am Bau“ berücksichtigt?

Die Empfehlungen des Bayerischen Obersten Rechnungshofs werden in den Verfahren 
zur Beschaffung von Kunst am Bau grundsätzlich berücksichtigt. Die Verfahren wer-
den im Regelfall in Anlehnung an die Vorgaben des Leitfadens „Kunst am Bau“ des 
Bundes durchgeführt. Empfehlungen des BBK fließen in die jeweiligen Verfahren ein, 
sofern der BBK eingebunden ist.

6.1 Welche ausgewählten Projekte aus den letzten fünf Jahren fielen 
in den Bereich der nichtbildnerischen Kunst, wie z. B. prozesshafte 
oder performative Kunst?

Es sind keine Projekte zur Kunst am Bau aus den letzten fünf Jahren bekannt, die in 
den Bereich der nichtbildnerischen Kunst, wie beispielsweise der prozesshaften oder 
performativen Kunst, fallen.

7.1 Wie häufig finden in der Regel Begehungen der Liegenschaften statt, 
um den Zustand der Kunstwerke zu überprüfen?

Die Durchführung von Begehungen staatlicher Liegenschaften zur Feststellung des 
Bauunterhalts richtet sich nach den Richtlinien für die Durchführung von Hochbau-
aufgaben des Freistaates Bayern, Abschnitt C 1.1. Sonderregelungen für Kunstwerke 
bestehen hierbei nicht.

7.2 In welchen Fällen wurden in den letzten fünf Jahren stillgelegte, be-
schädigte oder funktionsuntüchtige Kunstwerke wieder instandge-
setzt?

7.3 Welche der vom ORH im Bericht exemplarisch mit Foto gezeigten 
Kunstwerke wurden seitdem wieder instandgesetzt?

Die Fragen 7.2 und 7.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Es wird nicht zentral erfasst, welche stillgelegten, beschädigten oder funktionsun-
tüchtigen Kunstwerke instandgesetzt werden. Grundsätzlich erfolgt die Instandsetzung 
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von Kunstwerken im Rahmen des Bauunterhalts aus den zur Verfügung stehenden 
Mitteln der Ressorts.

8.1 Sind Fortbildungen zu „Kunst am Bau“ für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für Referendare der Staatlichen Bauämter ver-
pflichtend?

8.2 Wie häufig werden solche Fortbildungsveranstaltungen angeboten?

Die Fragen 8.1 und 8.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Fortbildungen zu Kunst am Bau sind Teil der Ausbildung und gehören zum allgemeinen 
Regelwerk der Bauverwaltung. Nach Möglichkeit ist die Mitarbeit der Referendarinnen 
und Referendare an der Vorbereitung und Durchführung eines Wettbewerbs „Kunst 
am Bau“ vorgesehen. Weiteres erfolgt anlassbezogen.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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